
Bekanntmachung 

über wiederkehrende Fälligkeiten der Gemeindekasse 

 

Am 15.02.2026 wird die I. Vorauszahlungsrate für Wasser-, Kanal- und Müllgebühren sowie der 

Grund- und Gewerbesteuer und die Hundesteuer fällig. 

Falls Sie kein SEPA-Mandat erteilt haben, bitten wir um Überweisung zum Fälligkeitstermin. 

Diese Bekanntmachung gilt als öffentliche Mahnung. 

Wenn die Zahlung innerhalb einer Woche nicht erfolgt, werden Beizugsmaßnahmen eingeleitet. 

Bei unpünktlicher Zahlung werden erhoben: 

a) Säumniszuschläge mit 1 % des rückständigen auf volle 50,00 € (Fünfzig Euro) nach unten 

abgerundeten Betrages für jeden angefangenen Monat vom Fälligkeitstag an (§ 240 Abs. 1 

AO). 

b) Mahngebühren nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

Einzahlungen erbitten wir auf die Konten der Gemeinde Untermerzbach bei: 

Sparkasse Schweinfurt-Hassberge:  IBAN: DE20 7935 0101 0000 7350 01 

VR-Bank Ebern:    IBAN: DE77 7709 1800 0002 1005 33 

Flessa-Bank Ebern:    IBAN: DE42 7933 0111 0000 1251 58 

Weitere Fälligkeiten 2026 

15.05.2026 II.VZ/206, Wasser-, Kanal- und Müllgebühren, Grund-, Gewerbe und Hundesteuer 

01.07.2026         Abogebühren, Grundsteuerjahreszahler 

15.08. 2026        III.VZ/2026, Wasser-, Kanal- und Müllgebühren, Grund- und Gewerbesteuer 

01.10.2026  Pachten 

15.11.2026         IV.VZ/2026, Müllgebühren, Grund- und Gewerbesteuer 

 

 


